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Aktueller Stand, die nächsten Schritte und der zeitliche Rahmen

Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel, Vorsteherin Finanzdepartement

Andreas Wurster, Chef kantonale Steuerverwaltung 

Der zentrale Baustein für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz

Unternehmenssteuerreform III 
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USR III : Folge der internationalen 
Entwicklung

OECD 

BEPS

EU

Schädliche 
Steuer-

praktiken

INTERNATIONALER DRUCK &
VERÄNDERUNGEN IM POLITISCHEN 

UND SOZIALEN UMFELD

Aufhebung kantonaler Steuerregime
(Art. 28 StHG)

= Abschaffung Statusgesellschaften

Holdinggesellschaften (kantonal)

Gemischte Gesellschaften (kantonal)

Prinzipalgesellschaften (national)

Finance Branch (kantonal und national)
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14. Juni 2016
Letzte Differenzen sind bereinigt

NZZ 14.06.2016
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Stimmen aus der Presse
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USR III – Beschluss der 
Bundesversammlung vom 17. Juni 2016

Beurteilung Schaffhausen

Erfreulicher Kompromiss von NR und SR: Breites Instrumentarium an 
obligatorischen und fakultativen Massnahmen steht zur Verfügung mit  
teilweiser Gegenfinanzierung.

Ergebnis entspricht den Anliegen und Forderungen des 
Regierungsrates

• Ersatzmassnahmen für die wegfallenden kantonalen Steuerstatus

• Möglichkeit zur Einführung der zinsbereinigten Gewinnsteuer

• Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer von 17% 
auf 21.2 % als Ausgleich zu Gunsten der Senkung der kantonalen 
Gewinnsteuer.
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Zentrale Elemente der Reform (1)

Abschaffung Steuerprivilegien

Für Firmen mit kantonalem Steuerstatus werden die Steuerprivilegien 
abgeschafft. Betroffen sind schweizweit rund 24’000 Unternehmen.

Die Erträge aus Immaterialgüterrechten und vergleichbaren Rechten 
werden nur teilweise besteuert. Die Ermässigung darf höchstens 90 % 
betragen (die Kantone können eine geringere Ermässigung vorsehen).

Patentbox

Inputförderung

Die Kantone können Unternehmen erlauben, mehr als die tatsächlichen 
Kosten für Forschung und Entwicklung zum Abzug zu bringen. Die Obergrenze 
liegt bei maximal 150 % (die Kantone können eine geringere Ermässigung 
vorsehen).
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Zentrale Elemente der Reform (2)

Kapitalsteuer

Die Kantone können bei der Kapitalsteuer auf Patenten und vergleichbaren 
Rechten sowie auf Beteiligungen Erleichterungen gewähren. Auch für 
Holdinggesellschaften kann die Kapitalsteuer ermässigt werden.

Stille Reserven (Step up)

Bei Aufhebung des kantonalen Steuerstatus aufgedeckte stille Reserven werden 
während einer Übergangszeit von 5 Jahren gesondert besteuert. Auch 
zuziehende Unternehmen können profitieren.

Begrenzung

Patentbox, Inputförderung, zinsbereinigte Gewinnsteuer sowie die Aufdeckung 
von stillen Reserven beim Statuswechsel dürfen zusammengenommen zu einer 
steuerlichen Ermässigung von höchstens 80 % führen (die Kantone können eine 
geringere Ermässigung vorsehen).
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Weitere Elemente der Reform (1)

Zinsbereinigte Gewinnsteuer (NID)

Die Kantone können Unternehmen erlauben, auf Sicherheitseigenkapital einen 
fiktiven Zins abzuziehen (Massgebend hierbei: Rendite von zehnjährigen 
Bundesobligationen – zur Zeit negativ).

Dividendenbesteuerung

Nur jene Kantone dürfen die zinsbereinigte Gewinnsteuer einführen, die Dividenden 
aus Beteiligungen ab 10 % zu mindestens 60 % besteuern. Heute können die 
Kantone die Höhe der Besteuerung selber festlegen. 
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Weitere Elemente der Reform (2)

Steuerermässigung auf Eigenkapital

Die Kantone können für Eigenkapital, das auf Beteiligungsrechte, Patente und 
vergleichbare Rechte sowie Darlehen an Konzerngesellschaften entfällt, 
Steuerermässigungen vorsehen.

Ergänzungsbeitrag

Für die ressourcenschwächsten Kantone wird während einer Übergangszeit ein 
Betrag von 180 Mio. Fr. pro Jahr zur Verfügung gestellt. Die Modalitäten des 
Ressourcenausgleichs werden an die neuen steuerlichen Rahmenbedingungen 
angepasst.
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Entscheidendes Elemente der Reform

Anteil Bundessteuer

Die Kantone erhalten künftig 21,2 % der direkten Bundessteuer. Bisher betrug 
ihr Anteil 17 %. Die Kantone bekommen damit einen grösseren finanziellen 
Spielraum für die Reduktion der ordentlichen Besteuerung der Unternehmen.

Senkung Gewinnsteuersatz

Liegt in der Kompetenz der Kantone.

Weiterführende Quellen / Links zur USR III
Unternehmenssteuerreformgesetz III (USR III)

• https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2016/4937.pdf

Faktenblatt USR III und Glossar
• https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/themen/steuern/steuern-national/reform-der-unternehmensbesteuerung--usr-iii-.html
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Was steht in Schaffhausen 
auf dem Spiel?

Ausgangslage 2013

Steuereinnahmen
in Mio. Fr.

JP total
(2014)

JP mit Sonderstatus
(2014)

übrige JP
(2014)

Kanton
Gewinnsteuer 42.7 15.6 27.1

Kapitalsteuer 6.1 1.8 4.3

Direkte Bundessteuer 
(Kantonsanteil)

30.0 23.9 6.1

Kanton - Total 78.8 41.3 37.5

Gemeinden
Gewinnsteuer 36.9 13.6 23.3

Kapitalsteuer 5.3 1.6 3.7

Kanton und Gemeinden - Total 121.0 56.5 64.5

 Statusgesellschaften beschäftigen rund 3‘200 Personen
(wovon ca. 50% im Kanton Schaffhausen wohnhaft)

 Die Arbeitskräfte zahlen Steuerleistungen in der Höhe von 7 – 20 Mio. Franken im Kanton 
Schaffhausen

 Gesellschaften und Arbeitnehmende bewirken massgebliche Konsumeffekte bei Gewerbe, 
Detailhandel und Gastronomie

Quelle: Steuerstatistik JP 2014, Seiten 4, 5, 8 und 9; Bemerkung: Mindest‐ und Minimalsteuer werden zusammen mit der Kapitalsteuer ausgewiesen
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Schaffhauser Strategie zur Umsetzung

 Benchmark im Steuerwettbewerb:
 International: Irland = 12.5%

 Schweiz: Luzern = 12.3%

 Sicherung von:
 Arbeitsplätzen

 Wirtschaftlicher Prosperität

 Steuereinnahmen von juristischen und natürlichen Personen

 Nachgelagerten Konsumeffekten (Gewerbe, Detailhandel & Gastronomie)

Wettbewerbsfähigkeit sichern durch steuerliche Attraktivität

Kantonale Zielsetzung:

 Topplatzierung in der Schweiz

 Effektive Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen von 12 bis 12.5%

 Reduktion des Gewinnsteuersatzes von 5% auf zukünftig 2.5%
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Konsequenz der kantonalen 
Steuersatzsenkung

 Erhöhung der effektiven Steuerbelastung für heutige Statusgesellschaften um rund
40 – 50% von 7.8 respektive 8.7% auf 12%

 Senkung der effektiven Steuerbelastung für ordentliche Gesellschaften (KMU und 
Gewerbe) um einen Viertel von 16% auf rund 12% 

 Somit zukünftig Gleichbehandlung der juristischen Personen und Gegenfinanzierung

Steuererhöhung für 
bestehende 

Statusgesellschaften

Steuersenkung für 
ordentliche 

Gesellschaften

international konkurrenzfähiger Steuersatz (12.5%)
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Die nächsten Schritte

2016 2017 2018 2019

vertiefte Überlegungen zu folgenden Elementen:
• Patentbox, Innovationsförderung, max. Gesamtentlastung
• Berechnung Effekte Aufdeckung stille Reserven und NID
• detaillierte Szenario-Berechnungen

Beschluss USR III  Bundes-
versammlung 16. Juni 2016

Ablauf Referendumsfrist
6. Oktober 2016

Volksabstimmung

Entscheid Regierungsrat
zum Vorgehen

Erarbeiten Vorlage Volksabstimmung

Inkraft-
setzung
1.1.2019

im Kanton Schaffhausen

auf Bundesebene
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Risiko und Chance zugleich

 Die Abschaffung der Statusgesellschaften ist Tatsache; Schaffhausen gehört 

schweizweit zu den am meisten betroffenen Kantonen

 Schaffhausen wäre ohne Massnahmen zukünftig weder national, noch 

international steuerlich nicht mehr konkurrenzfähig

 Auf dem Spiel stehen insbesondere:

• 3‘200 Arbeitsplätze

• Unternehmenssteuereinnahmen (Kanton & Gemeinden): CHF 56.5.0 Mio.1

• Einkommenssteuern (Kanton & Gemeinden): bis zu CHF 20.0 Mio.

1 detaillierte Aufstellung auf Folie 9

Wenn es dem Kanton Schaffhausen gelingt, die heute ansässigen 

Statusgesellschaften und die 3‘200 Arbeitsplätze zu halten, werden 

Kanton und Gemeinden gemeinsam zu den Gewinnern der 

Unternehmenssteuerreform III gehören.


